
Ratzeburger Ruderclub e.V. 
Dr.-Alfred-Block-Allee 5, 23909 Ratzeburg Telefon 045414120 

Postfach 1142, 23901 Ratzeburg 
Homepage: http://www.wordpress.ratzeburger-rc.de 

Mail info@rrc-online.de 
Telefon 04541 - 4120  
Fax 04541 - 89 11 86 
 

Aufnahmeantrag 
Ich/Wir bitte(n) um Aufnahme als Mitglied(er) in den Ratzeburger Ruderclub e.V. (RRC). 
 
Im Fall einer Aufnahme als Vereinsmitglied werde(n) ich/wir 
• die Vereinssatzung, Verordnungen und Versammlungsbeschlüsse beachten; 
• Beiträge und Gebühren entsprechend der Beitrags- u. Gebührenordnung im       
   Lastschriftverfahren abbuchen lassen 
• das Ansehen des Vereins fördern und ihn nach meinen/unseren Kräften  
   unterstützen 
• Benachrichtigungen zur Teilnahme am angesetzten Arbeitsdienst folgen,    
   soweit nicht ausnahmsweise entschuldbare Gründe dem entgegenstehen. 
 
Die Regelungen zur Mindestmitgliedschaft und zum Vereinsaustritt gemäß 
Beitrags- und Gebührenordnung sind mir/uns bekannt. 
 
Für den Fall einer beabsichtigten aktiven Ausübung des Wassersportes 
erkläre(n) ich/wir außerdem: 
• ich bin/wir sind des Schwimmens kundig; 
• ich/wir fühle(n) mich/uns den körperlichen Beanspruchungen, die durch die   
   Ausübung des Sportes entstehen könnten, gesundheitlich gewachsen. (Im     
   Leistungsbereich wird die Belastbarkeit durch sportärztliche Untersuchungen  
   geprüft). 
 
 
Name_____________________________ Vorname(n)___________________ 
 
Straße/Nr._______________________________________________________ 
 
PLZ_______________________________Ort___________________________ 
 
Telefon___________________________ Geburtsdatum__________________ 



 
E-Mail__________________________________________________________ 
Die Beiträge sollen einbehalten werden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

o jährlich                                                                                    o halbjährlich 
 
Die Mitgliedschaft soll eingestuft werden als (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

o Erwachsene ab 26 Jahre                          o Erwachsene 19 Jahre bis 25 Jahre 
 

o Jugendliche bis 18 Jahre                           
 

o Auswärtiges Mitglied (Wohnort liegt mehr als 75 km von Ratzeburg 
entfernt) 
 

o Unterstützendes Mitglied (ohne Sport nur Nutzung Gastronomie) 
 

o Familienmitgliedschaft (2 Erwachsene und alle Kinder bis 25 Jahre)  
 

o Ich habe am Anfängerkurs für Erwachsene teilgenommen. 
 
Der RRC wird widerruflich ermächtigt, die Beiträge und Gebühren per 
Lastschrift zum Fälligkeitstag von dem nachfolgenden Konto einzuziehen: 
 
IBAN________________________________________________________ 
 
Bank____________________________ Kontoinhaber________________ 
 
Zusatz für Erziehungsberechtigte bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger: Dem 
vorstehenden Aufnahmeantrag stimme(n) ich (wir) zu. Ich (Wir) übernehme(n) 
die selbstschuldnerische Bürgschaft für die Beitrags- und Gebührenverpflicht-
ungen gegenüber dem RRC. 
 
 
Datum,Unterschriften............................................................................................ 



                                                        (des/der Antragsteller(s); bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 
 
 

Beitrags- und Gebührenordnung 
 
I. Grundlage 
Grundlage für die Regelungen in dieser Beitrags- und Gebührenordnung ist die Satzung in der 
Fassung vom 16.03.2012. Die Gebührenordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. 
 
II. Solidaritätsprinzip 
Wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Vereins ist das 
Beitragsaufkommen der Mitglieder. Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle 
Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der Satzung grundsätzlich geregelt sind, in vollem 
Umfang und pünktlich erfüllen. Nur so kann der RRC seine Aufgaben erfüllen und seine 
Leistungen gegenüber seinen Mitgliedern erbringen. 
 
III. Beschlussfassung und Bekanntgabe 
1. Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 06.01.2015 die nachfolgende Beitrags- und 
Gebührenordnung (nachfolgend Ordnung genannt) beschlossen. Sie tritt damit in Kraft. 
2. Die Ordnung wird auf der Website http://www.wordpress.ratzeburger-rc.de bekannt 
gemacht. 
3. Mitglieder, die nach diesem Zeitpunkt dem Verein beitreten, erhalten diese Ordnung als 
Bestandteil der Beitrittserklärung. 
 
IV. Regelungen 
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe der Beiträge/Gebühren. Neu festgesetzte 
Beiträge/Gebühren werden zum 01. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem der 
Beschluss gefasst wurde. Die Mitgliederversammlung kann auch einen anderen Termin 
festlegen. 
2. Beiträge und Gebühren 
 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24.3.2023 gelten ab dem 1.7.2023 
folgende Beiträge in Euro (€) 

 
 
 
Pro Quartal Halbjahr Jahr Aufnahmegebühr 
Jugendliche bis 18 Jahre 60 120 240 0 

Erwachsene 19-25 Jahre 60 120 240 100 
Erwachsene ab 26 Jahre 100 200 400 100 
Auswärtige Mitglieder* 37,50 75 150 0 
Unterstützende Mitglieder 
(ohne Sport nur Nutzung 
Gastronomie) 

37,50 75 150 0 

Familienmitgliedschaft  
(2 Erwachsene und alle 
Kinder bis 25 Jahre) 

175 350 700 100 (für die 
gesamte Familie) 

  
 



Bei Eintritt in den RRC innerhalb eines Quartals werden die Beiträge anteilig berechnet, 
aufgerundet auf volle Euro. Auf Wunsch erhalten alle Neumitglieder einen Gutschein für ein 
T-Shirt des RRC. 
 
*AuswärZges Mitglied kann werden, wer mehr als 75 km vom RRC en\ernt wohnt und Boote 
und Club-Einrichtungen nur gelegentlich nutzt. 
 
3. Änderungen der persönlichen Verhältnisse, die zu einer Änderung der Beitragseinstufung 
führen, sind unverzüglich dem Vorstand mitzuteilen. 
Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen über eine Änderung der Beitragshöhe oder 
der Zahlungsmodalitäten entscheiden. 
 
4. Die Mitglieder sind verpflichtet, Anschriben- und Kontenänderungen umgehend schriblich 
der Vereinsverwaltung mitzuteilen. Werden die Änderungen nicht mitgeteilt, können dem 
Verein daraus keine Nachteile entstehen. 
 
5. Erfolgt der Vereinseintrid im laufenden Geschäbsjahr, dann ist der monatlich anteilige 
Beitrag zu zahlen. Am Rudersport interessierte Nichtmitglieder haben die Möglichkeit,zur 
Entscheidungsfindung, über eine Mitgliedschab die Angebote für sportliche AkZvitäten des 
Vereins bis zu 4 Wochen beitragsfrei zu nutzen. 
6. Der Vereinsaustrid ist für Erwachsene (ab 18 Jahre) nach mindestens einjähriger 
Mitgliedschab nur zum Ende eines Kalenderhalbjahres (30.06. oder 31.12.) möglich. Der 
Vereinsaustrid ist Mitglieder bis 18 Jahren nach mindestens 6 monaZger Mitgliedschab zum 
Ende eines Kalenderhalbjahres (30.06. oder 31.12.) möglich. Er muss dem Vorstand 
spätestens einen Monat vorher schriblich erklärt werden. Als Schribform gilt auch eine 
Kündigung per Mail mit BestäZgung des Vorstandes. 
 
7. Die erhobenen Beiträge und Gebühren des Vereins werden im Lastschribverfahren 
erhoben. Dazu erteilt das Mitglied eine EinzugsermächZgung, die jederzeit widerrufen 
werden kann. Bankgebühren aufgrund nicht vollziehbaren Beitragseinzugs werden mit der 
ausstehenden Beitragszahlung eingefordert. 
  
Ratzeburg, den 7.5.2023  
 
 
                                    

 
 
Dr. Thomas Lange                                                              Dieter Graetz 
Vorsitzender                                                                       stellv. Vorsitzender Finanzen 
 



 
Einwilligung  

zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  
 
 
 

für: 
 
________________________________  
Name und Adresse des Mitglieds  

 

Der Ratzeburger Ruderclub e.V. beabsichtigt, im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins	und/oder zum 
Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben 
 
1. Personenabbildungen seiner Mitglieder/innen (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) 

– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder 
– in einen passwortgeschützten Bereich der Vereinshomepage einzustellen und/oder 
– in der Printversion der Clubzeitung zu veröffentlichen und zu verbreiten. 
 
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden:  
– über die Vereinshomepage, 
– über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der Vereine. 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos oder Videoaufzeichnungen, die das Mitglied 
individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen 
von Veranstaltungen oder durch einen (seitens der Vereine) beauftragten Fotografen angefertigt 
wurden oder die von den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden.  
 

2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Verein auch, personenbezogene 
Daten in Form des Namens des Mitglieds (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) sowie die 
Email Adressen der Vorstandsmitglieder öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen. 
Ferner werden personenbezogene Daten (z.B. Namen, Geburtsjahr, Kilometerleistung) in einem 
Fahrtenbuch notiert, dieses ist öffentlich zugänglich (alternativ: passwortgesichert) sowie auf Listen 
im Bootshaus zugänglich gemacht. Ferner sollen auch (xxx – sonstige Daten wie Kilometerleistung) 
veröffentlich werden. 

3. Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Gruppen- 
oder Einzelfotos durch einen seitens der Vereine oder des Mitglieds oder der Erziehungsberechtigten 
beauftragten Fotografen ein. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte 
Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung 
ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das Zugänglichmachen 
von Einzelabbildungen des o.g. Mitglieds erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine 
jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist 
jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.  

Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft 
jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr 
für die oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den 
entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht 



widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Vereinszugehörigkeit 
hinaus. 
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 
keine Nachteile. 
 

 
Oder (KURZVERSION) Tabelle einfügen: 
3. Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein  

Ratzeburger Ruderclub e.V. 
folgende Daten zu meiner Person: 
 
Allgemeine Daten      Spezielle Daten von Funktionsträgern  
Vorname  Anschrift  
Zuname  Telefonnummer  

Fotografien  Faxnummer  

Sonstige Daten 
(z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe u.ä.)  E-Mail-Adresse  

 
Wie angegeben auf der Internetseite des Vereins bzw. auf ausgehängten Listen im Verein und im 
Fahrtenbuch veröffentlichen darf. 
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen; aus der Verweigerung 
der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 
 

 
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch können bei einer Veröffentlichung im Internet die personenbezogenen 
Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so 
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen 
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit 
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

	

[Ort, Datum] 
 
________________________________ ________________________________  
[Unterschrift des Mitglieds] [Unterschriften der Erziehungsberechtigten]  

12-18 Jahre zusätzlich, wenn das Mitglied minderjährig ist 
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